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Index

19/05 Menschenrechte

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Asylrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §56;

BFA-VG 2014 §9;

MRK Art8;

NAG 2005 §55 Abs4;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): Ro 2018/22/0017 E 13. Dezember 2018

Rechtssatz

§ 55 Abs. 4 NAG 2005 verweist im Zusammenhang mit dem Unterbleiben der Aufenthaltsbeendigung auf § 9 BFA-VG

2014, der wiederum eine Regelung betreDend den zu beachtenden Schutz des Privat- und Familienlebens enthält. Die

Entscheidung des BFA, keine aufenthaltsbeendende Maßnahme zu erlassen, kann daher unterschiedliche Ursachen

haben. Sie bezieht sich aber nur auf den jeweiligen Entscheidungszeitpunkt.Paragraph 55, Absatz 4, NAG 2005 verweist

im Zusammenhang mit dem Unterbleiben der Aufenthaltsbeendigung auf Paragraph 9, BFA-VG 2014, der wiederum

eine Regelung betreDend den zu beachtenden Schutz des Privat- und Familienlebens enthält. Die Entscheidung des

BFA, keine aufenthaltsbeendende Maßnahme zu erlassen, kann daher unterschiedliche Ursachen haben. Sie bezieht

sich aber nur auf den jeweiligen Entscheidungszeitpunkt.
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